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Öffentliche Bekanntmachung
einer Sitzung des Ausschusses für Schule, Sport, Kultur und Bildung am 
Montag den 19.09.2016 um 17:00 Uhr im Jüdisches Museum Rendsburg, 
Prinzessinstraße 7-8, 24768 Rendsburg

Tagesordnung:

Öffentlicher Teil:

1. Eröffnung, Begrüßung und Festlegung der 
Tagesordnung

2. Genehmigung der Niederschrift über die Sitzung am 
23.05.2016

3. Einwohnerfragestunde

4. Bericht zur Entwicklung der Museumsstandorte der 
Stiftung Schleswig-Holsteinische Landesmuseen, 
Schloss Gottorf in Rendsburg, Büdelsdorf und Molfsee

5. Vorstellung des Projekts "Lernen mit digitalen Medien" 
an der Schule an den Eichen in Nortorf

6. Änderung der Satzung des Regionalen 
Berufsbildungszentrums II (BBZ am NOK) des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde

VO/2016/906

7. BBZ am NOK - Antrag zur Errichtung einer zweijährigen 
Fachschule für Bautechnik zum Schuljahr 2017/2018

VO/2016/902

8. Gutachten zur Aufarbeitung Geschichte der Landräte 
während der NS-Zeit des Kreises Rendsburg-
Eckernförde - Sachstand und Beratung über die weitere 
Verfahrensweise

VO/2016/923

9. Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für kulturelle 
Veranstaltungen der Evangelisch-Lutherischen 
Christkirchengemeinde Rendsburg-Neuwerk; 
Veranstaltungsreihe im September 2016 aus Anlass 
des 300jährigen Orgeljubiläums in der Christkirche

VO/2016/907

10. Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die 
Durchführung der Nordschleswig-Tage 2017 durch den 
Schleswig-Holsteinischen Heimatbund, Kreisverein 
Rendsburg

VO/2016/916

11. Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für kulturelle 
Veranstaltungen der Schule am Noor in Eckernförde 
zur Durchführung eines Zirkusprojektes

VO/2016/938
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12. Zusammenarbeit des Kreisbeauftragten für kulturelle 
Angelegenheiten mit der Kulturstiftung des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde und dem Nordkolleg 
Rendsburg

VO/2016/924

13. Kreiskult(o)ur 3 VO/2016/926

14. Bericht 2016 zum Kommunalen Benchmarking der 
schleswig-holsteinischen Kreise: Teilprojekt Schulen, 
Schulaufsicht

VO/2016/932

15. Verschiedenes

Beglaubigt:

gez. Monika Schorn Marco Röschmann
Vorsitz Gremienbetreuung
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 29.08.2016

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/906
öffentlich
18.07.2016
Dr. Kruse, Martin
Röschmann, Marco

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Änderung der Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums II 
(BBZ am NOK) des Kreises Rendsburg-Eckernförde
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung
Öffentlich Kreistag des Kreises Rendsburg-Eckernförde Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung beschließt, dem Kreistag zu 
empfehlen, die Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums II des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde – rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts – vom 
22.12.2009 entsprechend der in der Anlage beigefügten 1. Änderungssatzung 
anzupassen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: 
entfällt

2. Sachverhalt: 
Nach § 103 Schulgesetz regelt der Anstaltsträger die innere Organisation des RBZ 
durch eine Satzung. Diese Regelungen sind in der vorhandenen Satzung enthalten. 
Anstaltsträger ist der Kreis Rendsburg-Eckernförde (§ 1 Absatz 3 der o.a. Satzung). 

Folgende Änderungen der Satzung sind beabsichtigt:

 Bei der Anpassung von § 12 handelt es sich um eine Konkretisierung aufgrund 
der Feststellung durch den Landesrechnungshof, wer die Geschäftsführerin bzw. 
den Geschäftsführer des BBZ am NOK im Vertretungsfall in der Führung der 
Geschäfte vertritt. Die bisherige Formulierung sah keine entsprechende Regelung 
vor. Gemäß der Aufgabenverteilung und der offiziellen Bezeichnung hierfür ist es 
der/die II. stellvertretende Schulleiter/in. Mit dieser satzungsgemäßen Festlegung 
der Vertretung auf eine dauerhafte Funktion wird der Feststellung 
nachgekommen.

 Das BBZ am NOK handelt nach den Grundsätzen des Schulgesetzes (SchulG) 
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wie auch der Gemeindehaushaltsverordnung Doppik (GemHVO Doppik). 
Während der § 105 SchulG den "Wirtschaftsplan" nennt, wird im § 1 Abs. 1 
GemHVO Doppik der "Haushaltsplan" genannt. Beide Formulierungen beinhalten 
das gleiche Produkt. Um beiden Normen gerecht zu werden, wird die 
Satzungsregelung entsprechend ergänzt. Inhaltlich behält der § 16 seine 
bisherige Funktion.

Der Verwaltungsrat des BBZ am NOK hat in seiner Sitzung am 22. Juni 2016 
einstimmig beschlossen, die Änderungen der Satzung entsprechend der beigefügten 
Anlage vorzunehmen.

Über die Änderung von Kreissatzungen entscheidet nach § 23 Ziffer 2 Kreisordnung 
der Kreistag, der die Entscheidung nicht übertragen kann.

Die Satzungsänderung bedarf nach § 103 Satz 3 Schulgesetz der Genehmigung des 
Ministeriums für Schule und Berufsbildung als Schulaufsichtsbehörde.

Nach § 4 Absatz 2 Kreisordnung werden Satzungen vom Landrat ausgefertigt.

Nach abschließender Genehmigung durch die Schulaufsicht nach § 103 SchulG tritt 
die Änderungssatzung am Tag nach ihrer Bekanntmachung durch Abdruck im 
Kreisblatt in Kraft.

Finanzielle Auswirkungen: 
keine

Anlage/n: 
1. Änderungssatzung zur Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums II des 
Kreises Rendsburg-Eckernförde – rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
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Entwurf mit Stand  
vom 23.08.2016 

 
 
 

1. Änderungssatzung 
 

zur Satzung des Regionalen Berufsbildungszentrums II des Kreises Rends-
burg-Eckernförde - rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts - 

 
Aufgrund des § 100 Abs. 1 Satz 1 und des § 103 des Schleswig-Holsteinischen 
Schulgesetzes (SchulG) vom 24.01.2007 (GVOBl. Schl.-H. S. 39, ber. S. 276), zu-
letzt geändert durch Gesetz vom 116.12.2015 (GVOBl. Schl.-H. S. 500) in Verbin-
dung mit § 4 der Kreisordnung für Schleswig-Holstein in der zurzeit geltenden Fas-
sung wird nach Beschlussfassung durch den Kreistag des Kreis Rendsburg-
Eckernförde vom [Datum] und mit Genehmigung der Schulaufsichtsbehörde vom 
[Datum] folgende Änderungssatzung erlassen: 
 

Artikel 1 
 

§ 12 Abs. 2 der Satzung des RBZ II des Kreises Rendsburg-Eckernförde erhält fol-
gende Fassung: 
 
(2) Die Geschäftsführerin/Der Geschäftsführer wird in der Führung der Geschäfte 
 durch die II. stellvertretende Schulleiterin/den II. stellvertretenden Schulleiter ver
 treten. 
 

Artikel 2 
 

§ 16 Abs. 2 und 3 der Satzung des RBZ II des Kreises Rendsburg-Eckernförde erhal-
ten folgende Fassungen: 
 
(2) Das BBZ am NOK erstellt für jedes Wirtschaftsjahr einen Wirtschafts-/ und Haus-
 haltsplan nach den Vorgaben des Schulgesetzes und der GemHVO-Doppik des 
 Landes Schleswig-Holstein. 
(3) Das Wirtschaftsjahr und zugleich Haushaltsjahr ist das Kalenderjahr. 
 

Artikel 3 
 

Die Änderungssatzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung durch Abdruck im 
Kreisblatt des Kreises Rendsburg-Eckernförde in Kraft. 
 
Die Genehmigung nach § 103 Abs. 1 SchulG wurde durch Erlass des Ministeriums 
für Schule und Berufsbildung vom ________________ erteilt. 
 
 
Rendsburg, den 
 
 
Dr. Rolf-Oliver Schwemer 
(Landrat) 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 13.07.2016

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/902
öffentlich
11.07.2016
Dr. Kruse, Martin
Röschmann, Marco

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

BBZ am NOK - Antrag zur Errichtung einer zweijährigen Fachschule für 
Bautechnik zum Schuljahr 2017/2018
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Entscheidung

Beschlussvorschlag: 
Der Ausschuss beschließt, den Empfehlungen des Verwaltungsrates des BBZ am 
NOK vom 22.06.2016 für die Errichtung einer zweijährigen Fachschule für 
Bautechnik beim BBZ am NOK beginnend mit dem Schuljahr 2017/2018 
zuzustimmen. Dementsprechend wird die von der Schulleitung zugeleitete 
Antragstellung des BBZ am NOK an das Ministerium für Schule und Berufsbildung 
weitergeleitet.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Verwaltungsrat des BBZ am NOK hat in seiner Sitzung am 22. Juni 2016 
einstimmig beschlossen, dass eine Fachschule für Bautechnik zum Schuljahr 
2017/18 errichtet werden soll. Auf die beigefügte Antragstellung und Begründung 
durch die Schulleitung bzw. Geschäftsführerin mit Schreiben vom 23.06.2016 wird 
insoweit verwiesen.

Aufgrund des gestiegenen Fachkräftebedarfs im Baugewerbe stiegen die 
Berufsschülerzahlen in der Bautechnik in den vergangenen 5 Jahren um 10 %. von 
500 auf 550. Mit der beruflichen Weiterqualifizierung durch die neu zu errichtende 
Fachschule für Bautechnik in der Trägerschaft des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
würde das Bildungsangebot in der Bautechnik am BBZ am NOK vervollständigt 
werden können.

Die Fachschule gliedert sich in die 3 Schwerpunkte Hoch- und Tiefbau sowie 
Bauwerkserhaltung (energetische Sanierung von Bauwerken), für die nach einer 
Einstiegs-/ Werbungsphase jährlich 15 bis 20 Schüler/innen erwartet werden. Da der 
Einzugsbereich landesweit über den Kreis Rendsburg-Eckernförde hinausgehen 
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wird, können Erträge durch Schulkostenbeitragserhebungen erzielt werden.

Dem Kreis Rendsburg-Eckernförde entstehen keine zusätzlichen Kosten. Auch wird 
durch die Schließung einer FOS Klasse kein weiterer Klassenraumbedarf entstehen.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n: Anschreiben des BBZ am NOK vom 23.06.2016 mit weiteren Anlagen
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 30.08.2016

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/923
öffentlich
24.08.2016
Dr. Kruse, Martin
Röschmann, Marco

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Gutachten zur Aufarbeitung Geschichte der Landräte während der 
NS-Zeit des Kreises Rendsburg-Eckernförde - Sachstand und 
Beratung über die weitere Verfahrensweise
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Ausschuss hatte um Darstellung von weiteren Nutzungsmöglichkeiten des 
vorliegenden Gutachtens zur Aufarbeitung der Geschichte der Landräte während der 
NS-Zeit unter Angabe entstehender Kosten gebeten. Auf Basis des vorliegenden 
Gutachtens ließe sich beispielsweise die Durchführung einer Ausstellung konzipieren 
sowie eine „Beschriftung“ der Bildergalerie im Raum 169 vornehmen.

I. Ausstellung

In Zusammenarbeit mit dem Kreisbeauftragten für Kulturangelegenheiten des 
Kreises wurden mehrere Vorschläge für die Durchführung eines 
Ausstellungsprojektes hinsichtlich der Geschichte der Landräte des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde eingeholt. 

Das Konzept sowie die unterschiedlichen Durchführungsvarianten sind in der 
beigefügten Anlage dargestellt worden, die von der Ausstellungskuratorin Frau 
Liedtke erarbeitet worden sind. Frau Liedtke verfügt über entsprechendes 
Fachwissen zur Gestaltung entsprechender Ausstellungen. Sie hat beispielsweise 
die Ausstellung über die „Reichskristallnacht“ kuratiert. 

Diese Ausstellung besteht aus großen Tafeln, die selbständig stehen. Wie aus den 
folgenden Bildern ersichtlich, können sie sowohl als Dreieck als auch nebeneinander 
aufgebaut werden – je nach Räumlichkeit. Die Tafeln sind 1 Meter breit und 1,90 
Meter hoch.

Bei den Tafeln handelt es sich um sog. Dibond Aluminiumverbundplatten, die sich 
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wegen des geringen Gewichtes und der hohen Stabilität für eine freistehende 
Ausstellung gut eignen. Lediglich für die stoß-empfindlichen Ecken wäre die 
Anschaffung einer Transportkiste mit Rollen sachdienlich.
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Eine Ausstellungstafel könnte zum Beispiel folgende Gestaltungselemente 
beinhalten:

 Fließtext mit einer Länge von maximal 1500 Zeichen
 Porträtfoto
 Reproduktionen von ca. 3–4 Dokumenten oder Fotografien
 Infokasten mit ausgewählten biografischen Daten, Eckpunkten der Karriere, 

Mitgliedschaften
 in NS-Organisationen
 QR-Code zur jeweiligen Seite der Internetpräsenz, wo weitere Informationen 

eingesehen werden können, beispielsweise das Gutachten (zur jeweiligen 
Person), Literaturempfehlungen oder weitere Originaldokumente

Mit geeigneten Tafeln könnte die konzipierte Ausstellung im Kreisgebiet an 
verschiedenen Orten gezeigt werden, z.B. im Kreishaus in Rendsburg, 
Standbüchereien oder auch in Schulen.

Für die Umsetzung des Konzeptes in der jeweiligen Variante sind von der Kuratorin 
folgende Leistungen zu erbringen:
 Erstellung aller Texte (einschließlich Internet) und redaktionelle Bearbeitung
 Zeitplanung
 Auswahl der Exponate
 Inhaltliche Konzeptionierung und redaktionelle Bearbeitung der zur Ausstellung 

gehörenden Druckerzeugnisse wie Flyer, Plakat etc.
 Planung der ersten Ausstellungseröffnung, ggf. Öffentlichkeitsarbeit, 

Eröffnungsansprache

Je nach Variante ist der Aufwand unterschiedlich zu sehen, für die folgende Kosten 
entstünden:

Minimale Variante (8 Tafeln mit ergänzender Internetpräsenz)
Leistungen Kuratorin für 5 Ausstellungen rd. 5.800 €
Erstellung Tafeln rd. 3.000 €
Transportkiste rd.    400 €
Summe rd. 9.200 €

Konservative Variante (11 Tafeln, Internetpräsenz optional)
Leistungen Kuratorin für 5 Ausstellungen rd. 6.400 €
Erstellung Tafeln rd. 4.000 €
Transportkiste rd.    400 €
Summe rd. 10.800 €

Umfassende Variante (22 Tafeln mit ergänzender Internetpräsenz)
Leistungen Kuratorin für 5 Ausstellungen rd. 7.200 €
Erstellung Tafeln rd. 7.900 €
Transportkiste rd.    400 €
Summe rd. 15.500 €

Alternative Variante (12 Tafeln mit umfassender Internetpräsenz)
Leistungen Kuratorin für 5 Ausstellungen rd. 6.400 €
Erstellung Tafeln rd. 4.300 €
Transportkiste rd.    400 €
Summe rd. 11.100 €

TOP 8.



                                                           Seite: 4/4

II. „Beschriftung“ der Bildergalerie der Landräte im Raum 169

Für eine „Beschriftung“ der Bildergalerie der Landräte im Raum 169 mit einem 
Vortext, der deren Vorgehensweise charakterisiert, sowie eine kurze 
Charakterisierung für 20 Landräte beinhaltet, sind weitere Kosten wie folgt zu 
berücksichtigen:

Texterstellung durch professionelle Fachkraft rd. 1.200 €
3 Glasschilder (30 cm x 42 cm) inkl. HQ-Druck und partieller 
Milchglashinterlegung und Befestigungsmaterial rd.    900 €
Summe rd. 2.100 €

Der Ausschuss wird um Beratung hinsichtlich der weiteren Vorgehensweise gebeten.

Anlage/n: Konzept für ein Ausstellungsprojekt „Geschichte der Landräte des Kreises 
Rendsburg-Eckernförde“
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 06.09.2016

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/907
öffentlich
21.07.2016
Röschmann, Marco
Röschmann, Marco

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für kulturelle 
Veranstaltungen der Evangelisch-Lutherischen Christkirchengemeinde 
Rendsburg-Neuwerk; Veranstaltungsreihe im September 2016 aus 
Anlass des 300jährigen Orgeljubiläums in der Christkirche
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss beschließt für die von der Christkirchengemeinde Rendsburg-
Neuwerk beabsichtigte Veranstaltungsreihe von Orgelkonzterten anlässlich des 
300jährigen Orgeljubiläums in der Christkirche im September 2016 finanziell mit 
einem Betrag von 1.000 € aus den nicht gebundenen Mitteln der Förde Sparkasse 
aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2011 zu unterstützen..

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:  

Dem Ausschuss stehen aktuell noch nicht gebundene Mittel der Förde Sparkasse 
aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2011 in Höhe von 4.095,00 € zur 
Verfügung.

Der Antrag auf Förderung der vorstehend beschriebenen Konzertreihe ist der 
Vorlage als Anlage beigefügt, in dem die Projektbeschreibung sowie der 
Finanzierungsplan dargestellt worden sind. Ein konkreter Zuschussbetrag wurde 
nicht genannt.

Im September 2016 sind 8 Konzerte zum Orgeljubiläum geplant. Auf die dem Antrag 
beigefügte Gesamtübersicht für den Zeitraum vom 09. – 24.09.2016 wird insoweit 
verwiesen.

Gemäß Antragstellung sind Ausgaben in Höhe von insgesamt 7.000,00 € 
vorgesehen. Erwartet werden aus Konzerteinnahmen und Spenden Erträge in Höhe 
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von insgesamt 2.200 €. Danach ergibt sich ein aufzubringender Defizitbetrag von 
4.800 €.

Eine Beteiligung des Kreisbeauftragten für Kulturangelegenheiten wurde 
durchgeführt, der eine Förderung durch den Kreis in Höhe von 1.000 € befürwortet.

Finanzielle Auswirkungen:

Der Zuschussbetrag beträgt 1.000 €.

Anlage/n:
Antrag der Evangelisch-Lutherischen Christkirchengemeinde Rendsburg-Neuwerk 
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 15.08.2016

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/916
öffentlich
15.08.2016
Röschmann, Marco
Röschmann, Marco

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für die Durchführung der 
Nordschleswig-Tage 2017 durch den Schleswig-Holsteinischen 
Heimatbund, Kreisverein Rendsburg
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss beschließt für die vom Kreisverein Rendsburg des Schleswig-
Holsteinischen Heimatbundes im Jahr 2017 geplanten Nordschleswig-Tage finanziell 
mit einem Betrag von 3.095 € aus den nicht gebundenen Mitteln der Förde 
Sparkasse aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2011 (Restbetrag) zu 
unterstützen.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 
Der Bund Deutscher Nordschleswiger und der Schleswig-Holsteinische Heimatbund 
veranstalten die Nordschleswig-Tage, die zuletzt im Jahre 2012 durchgeführt worden 
sind. Die Antragstellung bezieht sich nunmehr auf die Durchführung im September 
2017 an verschiedenen Standorten im Kreisgebiet. Für die Organisation stellte der 
Kreis in den vergangenen Jahren Zuschüsse wie folgt zur Verfügung: 1996 und 2000 
jeweils 4.345,98 € sowie in 2004, 2008 und 2012 jeweils 3.000 €.
Für die Nordschleswig-Tage 2017 beantragt der Schleswig-Holsteinische 
Heimatbund – Kreisverein Rendsburg – einen Zuschuss in Höhe von 4.000 €. Der 
diesbezügliche Antrag mit dem Finanzierungsplan ist beigefügt.

Finanzielle Auswirkungen: Der Zuschuss beträgt 3.095 €

Anlage/n: Antrag mit dem Finanzierungsplan des SHHB – Kreisverein Rendsburg
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 06.09.2016

Beschlussvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/938
öffentlich
05.09.2016
Götz, Andreas
Götz, Andreas

Mitwirkend: öffentliche Beschlussvorlage

Antrag auf Gewährung eines Zuschusses für kulturelle Veranstaltun-
gen der Schule am Noor in Eckernförde zur Durchführung eines Zir-
kusprojektes
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Entscheidung

Beschlussvorschlag:
Der Ausschuss beschließt, für die von der Schule am Noor beabsichtigte Durchführung eines 
Zirkusprojektes im Juni 2017 einen Betrag von maximal 1.000 € als Defizitausgleich aus den 
nicht gebundenen Mitteln der Förde Sparkasse aus der Ausschüttung für das Geschäftsjahr 
2014 zu gewähren.

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:
Dem Ausschuss stehen aktuell noch nicht gebundene Mittel der Förde Sparkasse aus der 
Ausschüttung für das Geschäftsjahr 2014 in Höhe von 13.823,59 € zur Verfügung.
Die Schulleitung stellte einen Antrag auf Förderung des in der Zeit vom 11.-15.06.2017 statt-
findenden Zirkusprojektes. Der Mitmach-Zirkus „Zaretti“ bietet Kindern die Möglichkeit, selbst 
einmal in die Zirkuswelt einzutauchen. Es werden verschiedene Darbietungen (Akrobatik, 
Jonglage, Tierdressur, Zaubern und Clown) zusammen mit den Kindern der Schule am Noor 
eingeübt und am letzten Projekttag im Rahmen einer Aufführung gezeigt.
Gemäß Antragstellung betragen die Ausgaben insgesamt maximal 6.000,00 €. Die Finanzie-
rung ist nach Aussage der Schulleitung bislang wie folgt vorgesehen:
 Förderverein der Schule am Noor: ca. 2.500 €
 Spende Handarbeitsdamen: ca. 2.500 €
 Zuschuss Kreis: ca. 1.000 €
Die Schulleitung wird den Antrag mündlich ergänzend erläutern.

Finanzielle Auswirkungen: Der Zuschussbetrag beträgt ca. 1.000 €.

Anlage/n: keine
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 31.08.2016

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/924
öffentlich
26.08.2016
Dr. Kruse, Martin
Röschmann, Marco

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Zusammenarbeit des Kreisbeauftragten für kulturelle Angelegen-
heiten mit der Kulturstiftung des Kreises Rendsburg-Eckernförde 
und dem Nordkolleg Rendsburg
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Beratung

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt: 

Das Stiftungskapital der Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckernförde wurde zuletzt im 
Jahr 2008 um 60.000 € aus Mitteln des Kreises aufgestockt. Auf Basis dieser und 
weiterer Zustiftungen Dritter erfolgt eine Förderung von kulturellen Veranstaltungen 
und Projekten durch die jährlich erzielten Zinserträge. Aufgrund des derzeitigen ge-
ringen Zinsniveaus standen für das laufende Jahr lediglich Fördermittel in Höhe von 
750 € zur Verfügung.

Im Jahre 2009 erfolgten erste Überlegungen, die Förderung der Kulturarbeit im Kreis 
Rendsburg-Eckernförde zu überdenken. Die Kulturstiftung Kreis Rendsburg-Eckern-
förde führte mit finanzieller Unterstützung des Kreises ein umfangreiches Projekt zur 
Kulturprofilentwicklung für den Kreis Rendsburg-Eckernförde von 2012 bis 2014 
durch. Ergebnis war nach einer durchgeführten Bestandsaufnahme der kulturellen 
Infrastruktur im Kreisgebiet die vorhandene Vielfalt der Kultur und die damit verbun-
dene Herausforderung des Themas Kulturinformation. 
So wurde auf Basis der Bestandaufnahme zur kulturellen Infrastruktur ein digitaler 
Kulturatlas zum Kreis Rendsburg-Eckernförde geschaffen, der über die Internetseite 
www.kulturpunkte-rd.de aufgerufen werden kann.
Darüber hinaus wurde der ehrenamtliche Kreisbeauftragte für kulturelle Angelegen-
heiten als Ansprechpartner und Koordinator für Kommunikation und Vernetzung ein-
geführt. Als für die Erfüllung dieser Aufgabe für notwendig und sinnvoll erachtet wur-
de eine räumliche und inhaltliche Anbindung an das „Haus der Kultur“ bzw. Nordkol-
leg Rendsburg sowie eine angemessene Sach- und Personalausstattung.
Herr Frank wurde für diese Tätigkeit ausgewählt und begann seine Tätigkeit im April 
2014.
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Die jährliche Kulturkonferenz wird von ihm in Zusammenarbeit Herrn Froese, Kultur-
stiftung/Nordkolleg Rendsburg, zur Förderung der Kommunikation zwischen den Kul-
turschaffenden organisiert und durchgeführt.

Weiter berät und unterstütz er die im Kreis tätigen Kulturträger bei Anträgen, welche 
eine finanzielle Förderung durch den Kreis und / oder die Kulturstiftung des Kreises 
bezwecken (§ 2 Abs. 1 Satz 4 der Satzung des Kreises über de Bestellung eines eh-
renamtlichen Kreisbeauftragten für Kulturangelegenheiten). Sowohl vom Kreis als 
auch von der Kulturstiftung wird die Richtlinie des Kreises für die Gewährung von 
Zuschüssen für die Förderung von kulturellen Veranstaltungen und Projekten ange-
wandt. Da die Kulturstiftung ihren Sitz im Rendsburger Nordkolleg hat und eine enge 
Zusammenarbeit mit dem Kulturbeauftragten besteht, könnte die Kulturförderung 
ausschließlich über eine Stelle erfolgen. So bestünde für die Antragsteller eine zen-
trale Anlaufstelle. Es ließe sich zukünftig die Abwicklung der Kulturförderung über ein 
einheitliches und transparentes Verfahren umsetzen. Hierfür könnte ein Teil des An-
satzes für den Kreiskulturbeauftragten sowie Mittel aus der Ausschüttung des Jah-
resüberschusses der Förde Sparkasse bereitgestellt werden.

Im Rahmen der Umsetzung des Projektes zur Einführung von Kulturhinweisschildern 
wird nunmehr eine Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Nordkolleg Rends-
burg beabsichtigt. Die einmaligen Kosten von 15.000 € für das Projekt werden aus 
nicht verwendeten Mitteln des Ansatzes für den Kreiskulturbeauftragten gemäß Be-
schluss des Ausschusses vom 18.05.2015 finanziert.

Der jährliche Haushaltsansatz ab 2013 für den Kreiskulturbeauftragten beträgt 
15.000 €. Deren vorgesehene Aufteilung und die tatsächliche Inanspruchnahme sind 
aus folgender Tabelle ersichtlich:

Aufteilung 
jährlicher 

HH-Ansatz

2014 2015 2016
Hoch-rech-

nung
Aufwandsentschädigung KB 1.800,00 € 1.350,00 € 1.800,00 € 1.800,00 €
Reisekosten KB 1.300,00 € 839,50 € 894,30 € 980,00 €
Nutzung Büro-/Sachausstat-
tung Nordkolleg durch KB

3.000,00 € 315,00 € 0,00 € 350,00 €

Inanspruchnahme Sekretariat 
Nordkolleg durch KB

4.200,00 € 0,00 € 0,00 € 1.400,00 €

Sonstige Sachaufwendungen 
KB und Mittel für Kulturförde-
rung

4.700,00 € 1.128,23 € 7.325,95 € 7.500,00 €

Summe: 15.000,00 € 3.632,73 € 10.020,25 € 12.030,00 €

Der Ausschuss wird um Beratung der weiteren Vorgehensweise hinsichtlich der Kul-
turförderung gebeten.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n: keine
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 29.08.2016

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/926
öffentlich
26.08.2016
Dr. Kruse, Martin
Röschmann, Marco

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Kult(o)ur 3
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:  
Der Kreisbeauftragte für Kulturangelegenheiten Herr Frank hat seine dritte 
Kreiskult(o)ur für den 01.10.2016 geplant, eine Kulturrundfahrt mit dem Bus durch 
das nördlich vom Kanal gelegene Kreisgebiet Rendsburg-Eckernförde. Es sollen 
wieder viele kulturelle Orte mit einem gemischten Programm besucht werden. Die 
Einzelheiten hierzu und ein konkreter Ablaufplan sind der beigefügten Anlage zu 
entnehmen.

Für die Kreiskult(o)ur 3 werden Gesamtaufwendungen von rd. 1.750 € kalkuliert. Als 
Kostenbeitrag ist ein Betrag von 35 € pro Person für den Bustransfer, Führungen, 
Lesung, Konzert und einer Teilverpflegung vorgesehen.

Der Kreisbeauftragte für Kulturangelegenheiten wird ergänzend in der Sitzung 
mündlich berichten und steht für Fragen zur Verfügung.

Finanzielle Auswirkungen: Ja

Anlage/n: Ablaufplan mit Programm für die Kult(o)ur 3
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Kreiskult(o)ur 3  

 

1. Oktober 2016 
8:45  Start Rendsburg Paradeplatz 
9:30 Eckernförde Busbahnhof 
9:45 Eckernförde Alte Räucherei  mit   
Sprottenprobe 
11:45 Weiter nach Gettorf 
12:15 Orgelbau Babel 
13:15 Weiterfahrt nach Alt Duvenstedt 
13:50 Kolonistenhof,  Skulpturen-Spaziergang 
mit Erklärungen 
15:00 Weiterfahrt nach Papenwohld (Klein-
Wittensee) 
15:30 Begrüßung, Führung, Kaffee, Kuchen 
(Selbstzahler), Live-Musik 
17:00 Rückfahrt   
17:30 Ankunft Eckernförde 
18:00 Ankunft Rendsburg 

 

Alte Fischräucherei Eckernförde 

Eckernförde war bis in die Mitte des letzten 
Jahrhunderts einer der wichtigsten Fischerei-
standorte an der westlichen Ostsee. Die Stadt 
war geprägt von der Fischkutterflotte und 
unzähligen Fischräuchereien. Wirtschaftliche 
Veränderungen und der Rückgang der Fisch-
bestände seit Mitte der 60er Jahre haben zu 
einer gravierenden Reduzierung dieser tradi-
tionellen Wirtschaftszweige geführt. Zurzeit 
gibt es noch eine aktive Räucherei, die auf-
grund der gültigen Hygienebestimmungen 
nicht mehr auf traditionelle Art räuchern 
darf. Bis auf zwei historische, seit Ende der 
60er Jahre stillgelegte Räucherensemble, 
wurden alle Räuchereien aus der Altstadt von 
Eckernförde abgerissen. 

 

Das Gelände der ehemaligen Räucherei 
Hopp, die zu einer Museumsräucherei reakti-
viert wurde, liegt im Zentrum Eckernfördes. 
Es ist Zeugnis der großen Räucherei-Tradition 
der Fördestadt. Der Hofraum des Ensembles 
mit seinen angrenzenden Räucherei- und 
Lagergebäuden, dem Birnbaum in der Mitte 
und Erschließung durch das Tor an der 
Gudewerdtstraße, bleibt als städtebauliches 
Erlebnis vollständig erhalten. Der ehemalige 
Packraum an der Durchfahrt mit dem an-
schließenden Raum wird als Empfang, 
Bookshop und Ausstellungsraum der Muse-
umsräucherei genutzt. Im Herzen der alten 
Räucherei sind zwei der insgesamt sechs Al-
tonaer-Räucheröfen wieder funktionstüchtig: 
Die Ofenklappen und Roste sowie der 
Schornstein wurden restauriert. Im angren-
zenden Kleinholzlager (Holzstall) ist eine klei-
ne Küche zur Vorbereitung des Schauräu-
cherns eingerichtet. Tische und Stühle laden 
zu anschließender Verköstigung der Besucher 
ein. Einem breiten Publikum wird hier im 
Zentrum von Eckernförde regelmäßig der 
Zugang zur alten Kulturtechnik des Räucherns 
in authentischer Umgebung ermöglicht.   

 

Gudewerdtstraße 71, 24340 Eckernförde 
Fertigstellung: 2015; Bauherr: Alte Fischräucherei 
Eckernförde e. V., Eckernförde 
Architekt: Sunder-Plassmann Architekten BDA, , 
Kappeln/ Schlei. 
Mitarbeiter: Martin Händel, Franziska Kann  
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Orgelbau Babel, Gettorf  

 

Eine Faszination für die Orgel empfindet Kirs-
ten Babel schon seit Kindertagen. Und sie 
war ausschlaggebend für ihren Berufs-
wunsch: Die Gettorferin gehört zu den weni-
gen Meisterinnen im Orgel- und 
Harmoniumbau. Seit wenigen Tagen ist sie 
außerdem die einzige Restauratorin in die-
sem Handwerk weltweit. 

Sie ist groß, vielfältig und bringt viele Klänge 
hervor", beschreibt Kirsten Babel die Königin 
der Instrumente. In der zehnten Klasse habe 
für sie festgestanden, dass sie Orgelbauer 
werden will. "Es war nicht einfach, einen 
Ausbildungsplatz zu finden in diesem von 
Männern dominierten Bereich", schildert sie 
die Anfänge. 1989 machte sie sich mit ihrem 
Mann in Gettorf selbstständig. Zehn Jahre 
später legte sie die Meisterprüfung vor der 
Handwerkskammer Nürnberg ab. Sie widme-
te sich dem, was sie sich immer gewünscht 
hatte: "Vom Entwurf über die Konstruktion 
bis zum Bau alles selbst zu machen." Viele 
Orgeln in Kiel, Mecklenburg-Vorpommern, 
Brandenburg und Baden-Württemberg tra-
gen ihre Handschrift.  

Im vergangenen Jahr entschied sie sich, noch 
einen Schritt weiter zu gehen und bewarb 
sich beim Freundeskreis der Oscar-Walcker-
Schule in Ludwigsburg für die Fortbildung zur 
Restauratorin im Orgel- und Harmoniumbau. 
Ziel war es einschätzen zu können, ob es sich 
bei einer alten Orgel um ein denkmalfähiges 
und -würdiges Instrument handelt. So stan-
den auf dem Lehrplan neben Chemie und 
Werkstoffkunde auch Geschichte und Denk-
malrecht. Doch nicht nur Theorie bei Profes-
soren der Stuttgarter Kunsthochschule, der 

Kirchenmusikhochschule, Chemikern großer 
Konzerne und studierten Restauratoren war 
angesagt. Die Teilnehmer waren auch aufge-
fordert, eine Restaurierung zu begleiten und 
zu dokumentieren. 100 Seiten über die Jo-
hannes-Christophorus-Pfleger-Orgel von 
1661, die in der Loretokapelle zu Stockach 
steht, sind das Ergebnis der Arbeit von Kirs-
ten Babel. Die damit verbundene Archivar-
beit hat ihr besonders gefallen. "Herauszu-
finden, was vorher keiner wusste, das ist ein 
schönes Gefühl", sagt Babel. "Das möchte ich 
gern noch öfter erleben", fügt sie hinzu und 
denkt an Veröffentlichungen von Fachbeiträ-
gen. Auch wenn der Wunsch, sich in einer 
neuen Orgel zu verwirklichen, nach wie vor 
groß ist, so hat Kirsten Babel doch einen neu-
en Blick für alte Exemplare bekommen, eine 
Achtung vor dem Alten. "Man denkt sich hin-
ein in den Erbauer und fühlt, was er gemeint 
hat mit dem Instrument. Das ist eine ganz 
andere Sphäre", meint die Gettorferin.  
(Quelle: SHZ)  

 

Die Einspielung „The Planets, op.32 von Gustav 
Holst" mit Hansjörg Albrecht an den Orgeln der 
St. Nikolai-Kirche in Kiel (oehms classics) ist für 
einen Grammy nominiert worden.   

Das erste Instrument an dem Babel gearbeitet 
hat, steht in der Klosterkirche in Frauental. Seit 
über 25 Jahren wird es bis heute regelmäßig ge-
pflegt. 

Orgelbau Babel 
Ravensberg 32  
24214 Gettorf 
 Telefon 04346 8228 und 04346 4652 
http://www.orgelbau-babel.de/  
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Kolonistenhof, Alt Duvenstedt 

Natur hautnah erleben  

 

Der Kolonistenhof liegt inmitten von Schles-
wig-Holstein, am Rande des Naturparkes Hüt-
tener Berge, im Städtedreieck zwischen 
Rendsburg, Eckernförde und Schleswig. 

Als eine Außenstelle des Marienhofes in 
Rendsburg, einer Werkstatt für Menschen 
mit Behinderungen, wird auch der Naturer-
lebnisraum Kolonistenhof von Menschen mit 
besonderem Förderbedarf betrieben. 
14 ha ist das Außengelände groß - mit zahl-
reichen Erlebnisstationen, Tiergehegen und 
abzweigenden Wanderwegen in den Natur-
park Hüttener Berge. Hier werden Tiere und 
Pflanzen tatsächlich noch hautnah erlebt, 
und das macht nicht nur den Kindern, son-
dern auch den Erwachsenen Spaß.  

 
 

In der Ausstellung erfahren Sie Interessantes 
über die eiszeitlich geformte 
Endmoränenlandschaft des Naturparks Hüt-
tener Berge mit seiner ober- und unterirdi-
schen Flora und Fauna. 

Basisthema ist die Kolonisation Schleswig-
Holsteins durch Siedler aus dem württem-
bergischen im ausgehenden 18. Jahrhun-
dert, geworben durch die Dänische Krone. 

Besonders reizvoll: Die Baumkirche, in der 
unter freiem Himmel Gottesdienste gefeiert 
werden. Die besondere Atmosphäre ist für 
jeden spürbar. Die Baumkirche, bestehend 
aus 30 Eichen, wurde maßstabsgetreu (1:4) 
der Rendsburger Marienkirche nachgebil-
det. An besonderen Festtagen, wie Oster-
montag und der Erntedank-Sonntag werden 
hier Gottesdienste gefeiert. 

Die Baumkirche steht auch für Trauungen 
und Taufen zur Verfügung. Anschließend 
können Sie gerne im Kolonistenhaus gemein-
sam mit Ihren Gästen feiern. 

Die Außenanlage ist ganzjährig geöffnet. Die 
Ausstellung im Informationsgebäude können 
Gruppen  nach Absprache besichtigen. 

Skulpturenweg auf dem 
Kolonistenhof 

 

Kunst im öffentlichen Raum, auch als Public 
Art bezeichnet, gilt als ein Sammelbegriff für 
Kunstwerke unterschiedlicher Epochen und 
Stile, die im kommunalen öffentlichen Raum, 
also in den städtischen Parks, auf Straßen 
oder Plätzen von jedermann zu erleben sind. 

Kunst im öffentlichen Raum steht in Verbin-
dung mit der Entstehung des „Öffentlichen 
Raums“ etwa ab dem 19. Jahrhundert. Die 
inhaltliche und zeitliche Spannbreite der 
Kunst im öffentlichen Raum umfasst die teils 
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über hundert Jahre alten Reiterstandbilder 
und Brunnen in den Parks genauso wie die 
aktuellen Werke und Projekte. 

Kunst im öffentlichen Raum muss sich nicht 
in festen Installationen äußern, sondern kann 
auch in Form von Aktionen oder in anderen 
zeitgenössischen künstlerischen Formen ge-
schehen, etwa als Street-Art oder Graffiti-
Mural. 

Quelle: Wikipedia       

 

 

 

 

 

 

  

 

Die Welt ist Klang (Guna Scheffler) 

Guna Scheffler (Bildhauerin - Altenhof), Hans 
Joachim Jungjohann (Holzbildhauer - Klein 
Wittensee), Hermann Johannes Sarp (Stein und 
Eisen - Goosefeld) und Jörn Brede (Gartenobjekte 
- Goosefeld), sind alle Mitglied im Kunst-und Kul-
turverein Hüttener Berge 
http://www.kunstundkultur-huettenerberge.de/ 

Sie haben einen Teil ihrer Objekte auf dem Ge-
lände des Kolonistenhofes ausgestellt.  (Fast) Alle 
Objekte sind käuflich zu erwerben. Es kann auch 
eine Patenschaft für einzelne Objekte übernom-
men werden. 

Kolonistenhof 
Bornbarg 11 
24791 Neu Duvenstedt  
Telefon 04338 - 99 97 99 
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Papenwohld 

Papenwohld liegt am Rand des Naturpark Hüttener Berge. Ein verzaubernder Ort, der idyllische 
Erholung mitten in der Natur bietet. Nur von Wald und Wiesen umgeben, gehört Papenwohld zu 
Klein Wittensee. Der Resthof liegt genau zwischen Bistensee, Damendorf und Klein Wittensee. Der 
größere Wittensee und der kleine Bistensee werden nach einer kurzen Fahrradtour erreicht.  Mit 
nur verschwindend geringem Autoverkehr ist es sehr ruhig und lädt zu purem Naturgenuss ein. 
Rendsburg und Eckernförde in 15 Minuten Autofahrt erreichbar.   

   

„Es ist einer der schönsten, friedlichsten, erholsamsten und inspirierenden Flecken Erde, den ich kenne.“ 

Zur ersten Runde der „Papenwohld Artist Residency“ sind 15 international aktive Musiker*innen 
für fünf Tage zum gemeinsamen Arbeiten und Leben eingeladen. Dabei werden ein Album und ein 
Dokumentarfilm entstehen und das erste öffentliche Konzert auf dem Heuboden in Papenwohld 
stattfinden. Die Veranstaltung soll die Erste einer ganzen Reihe werden. Das Projekt wird begleitet 
und dokumentiert von einem professionellen Filmteam. Zum Abschluss am Samstag (1. Oktober) 
wird ein Konzert zugunsten eines lokalen Flüchtlingsprojekts gegeben. Außerdem ist der 1. Okto-
ber „Tag der offenen Tür“ . Alle Unterstützer, Freunde, lokale Musiker*innen und Künstler*innen 
und insbesondere lokale Flüchtlingsfamilien sind herzlich eingeladen sich dem kreativen Treiben 
anzuschließen. 

  

Jörn Bielfeldt arbeitet als freischaffender Musiker 
und Künstler in Deutschland und in den USA. Er  
ist immer irgendwo zwischen Los Angeles, New 
York und dem Resthof Papenwohld zu finden. 
Jörn  wuchs auf dem Bauernhof seiner Eltern in 
Klein Wittensee auf. Mit fünf Jahren beschloss  
er, Musiker zu werden. Jörn Bielfeldt studierte in 
Dresden und Boston Musik. Er lebt in New York 
und Papenwohld.  

 

„Kunst muss gesellschaftlich eingebunden sein und im Dialog mit 
 anderen lokalen Kräften ihren Teil dazu beitragen, das Leben  

 für alle lebenswerter zu gestalten!“ 
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Kultu(o)r 3 

Am Sonnabend, dem 1. Oktober 2016, startet die dritte thematisch komponierte 
Kult(o)ur-Reise durch den Kreis Rendsburg-Eckernförde. Schwerpunkte sind an die-
sem Tag Ziele nördlich des Kanals in Eckernförde, Gettorf, Alt-Duvenstedt und 
Papenwohld. Ziel ist es, das breitbandige und vielfältige Angebot von Kunst und Kul-
tur im Kreis vorzustellen und erlebbar zu machen. Gleichzeitig werden die Wichtig-
keit von Architektur, Kunst und Kultur sowie deren Wertschätzung im täglichen Le-
ben und für das eigene Bewusstsein deutlich. Begegnungen mit Künstlern und ihren 
Werken erwarten die Teilnehmer. Wie ein roter Faden bestimmt die Wechselwir-
kung von sichtbarer Außen- und Innenarchitektur bis hin zur emotionalen Betrof-
fenheit den Ablauf dieser dritten Kultu(o)r.   

Sie beginnt mit einem Besuch der Alten Fischräucherei in Eckernförde. Der Architekt 
Gregor Sunder-Plassmann ist anwesend und erklärt die Konzeption des Hauses nach 
der umfassenden Restaurierung. Eine Führung durch das Haus, Einblicke in die Tra-
dition der Fischräucherei mit Verköstigung schließen diesen Besuch ab. 

Nach dem Erlebnis einer umfassenden „Außen“-und „Innen“- mit Ess-Kultur fahren 
wir nach Gettorf zur Orgelbaufirma Babel. Naturgemäß steht hier die Innenarchitek-
tur im Vordergrund des Interesses; noch mehr aber die Kunst des traditionellen In-
strumentenbaus innerhalb vorgegebener (Raum)-Grenzen. 

Auf dem Kolonistenhof führen uns Künstler des „Vereins Kunst und Kultur Hüttener 
Berge“ über den Skulpturenweg. Bezüge zwischen Landschaft und ihren Werken 
werden erläutert. 

Abgeschlossen wird der Tag in Papenwohld, Gemeinde Klein Wittensee. Wie im ver-
gangenen Jahr schließt diese Kultu(o)r mit dem Besuch eines ehemals landwirt-
schaftlich genutzten Resthofes in neuer Nutzung ab. Wir sind Gäste der ersten 
„Papenwohld Artist Residency“. Nach einer Führung über den Kultur- und Musik-
Resthof gibt es Gelegenheit zu einer Stärkung mit belegten Broten und Getränken 
als Ersatz für ein verspätetes Mittagessen oder Kaffee und Kuchen (nicht im Preis 
inbegriffen). Die Künstler haben eine Überraschung für uns vorbereitet, die man an 
diesem Ort niemals erwartet hätte.  

Unterwegs haben Sie im Graf-Recke-Bus viele Gelegenheiten, ins Gespräch zu kom-
men, eigene Eindrücke zu sammeln und auszutauschen. Die Kultu(o)r beginnt am 
Sonnabend, dem 1. Oktober 2016, um 8:45 Uhr (Abfahrt vom Paradeplatz in 
Rendsburg) und um 9:30 Uhr ab Eckernförde ZOB. Das Ende ist gegen 18:00 Uhr ge-
plant. Organisation und Begleitung übernimmt der Kreisbeauftragte für Kulturange-
legenheiten, Reinhard Frank. 

Der Preis für Bus, Führungen und Teil-Verpflegung beträgt 35 Euro. Anmeldungen werden aus-
schließlich per Vorkasse angenommen. Die Bankverbindung erhalten Sie per E-Mail von          
info@kulturreportagen-frank.de oder telefonisch unter 04875 - 828 (Anrufbeantworter).  
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Kreis Rendsburg-Eckernförde
Der Landrat

Rendsburg, 06.09.2016

Mitteilungsvorlage

Federführend:
FD 5.4 Schul- und Kulturwesen

Vorlage-Nr:
Status:
Datum:
Ansprechpartner/in:
Bearbeiter/in:

VO/2016/932
öffentlich
01.09.2016
Dr. Kruse, Martin
Röschmann, Marco

Mitwirkend: öffentliche Mitteilungsvorlage

Bericht 2016 zum Kommunalen Benchmarking der schleswig-
holsteinischen Kreise: Teilprojekt Schulen, Schulaufsicht
Beratungsfolge:
Status Gremium Zuständigkeit

Öffentlich Ausschuss für Schule, Sport, Kultur und Bildung Kenntnisnahme

1. Begründung der Nichtöffentlichkeit: entfällt

2. Sachverhalt:  
Im kommunalen Benchmarkingbericht der schleswig-holsteinischen Kreise werden 
im Punkt 6.9 (Seite 45 – 54) u.a. die Aufgaben zu den Schulen und der Schulaufsicht 
betrachtet. Den entsprechenden Teilauszug des Berichts 2016 erhalten Sie als 
Anlage zur Kenntnisnahme.

Eine Erläuterung der einzelnen Punkte erfolgt durch die Verwaltung in der Sitzung.

Finanzielle Auswirkungen: keine

Anlage/n: Bericht 2016 zum Teilprojekt 6.9
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